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Montag, den 7 Juli 1800. Erstes Quartal. Den 18 Meßidor VIII.

Gesetzgebung.
Grosser Rath, 7. Juni.

(Fortsetzung.)

Die ganze Gemeinde Andclfingen, im Cant. Zürich,
den Agent ausgenommen, schildert die traurige Lage

Hetvetiens und ihrer Gegend, und fodert die Verta-
gung der Räthe, Permanenz der Vollziehung, mit Zu-
ziehung einiger allgemein anerkannter rechtschaffener

Bürger.
Cartier bemerkt, daß mehrere Bürger der Ne-

Hen gemeinden nicht unterzeichnet, und sich der Bittschrift
widersetzt haben. Er fodert Mittheilung an den Senat.

Fierz folgt, und findet diese Bittschrift ganz dem

Geist dieser Gemeinde angcmeffen. — An den Senat
gesandt.

Carrard im Namen einer Commißion legt ein

Gutachten vor, über die Bittschrift des B. Zimmer-
mann und Milhafte, aus dem Argäu, welches nach

langer Berathung über die Dringlichkcitserklärung, für
6 Tag auf den Canzlcytisch gelegt wird.

Bürger aus der Gemeinde Langenthal, im Canton
Bern, kommen in einer kraftvollen Bittschrift wider
die Vertagung der Räthe ein. -— An den Senat.

Ioh. Heinr. Obertäufer, Mcd. Dock, in Herijau,,
fodert Wiedereinsetzung des Directoriums, und will
keine Vertagung der Räthe. — An den Senat.

N äs klagt, daß die geheimen Sitzungen nicht ge-

heim bleiben, und daß im s. g. Frcyheitsfreund steht,

daß der grosse Rath über die Einstellung seiner Sitzun-
gen, zur Tagesordnung gieng; er will den B. Se-
nator Pfvffer fragen wer ihm dieses mitgetheilt habe,
und fodert Niedersetzung einer Commißion, die über
solche Mittheilungen, Strafgesetze vorschlage.

Kühn glaubt, eigentlich sollten alle Beschlüsse,
die in geh. Sitzung genomen werden, öffentlich gemacht

und nur die Berathung geheim gehalten werden. Er
stimt für die Commißion, um hierüber Vorschläge zu

machen.

Secret an. Die Grundsätze sollen dem, was
das Glük der Gesellschaft ausmacht, untergeordnet
seyn; er will also nicht untersuchen, was andere Ge«

setzgcbungen thun. Er glaubt, daß auch gewisse Be«
schlüsse geheim gehalten werden müssen : z. B. Wenn
die Vertagung der Räthe geheim behandelt worden
wäre, wäre es nicht besser gewesen auch die Beschlüsse

darüber geheim zu halten? So mit der Federung ei«

ner Kriegserklärung? So wenn der ?te Ienner nicht
gelungen, und erst geheim behandelt worden wäre?
Er bittet also Kühn, zu bemerken, daß sein Grund»
satz leicht zu weit führen könnte, bessuders in diesem

Zeitpunkt, und Host, die Commißion werde hierauf
aufmerksam seyn.

Die Motion wird einer Commißion überwiesen, iu
die geordnet werden -, Hecht, Lüsche r u. B lat-
m a n n.

Gey n oz erhält für 14 Tag Urlaub. —> Geheime

Sitzung.

Senat, 2s. Juni.
Präsident: Usteri.

Der Beschluß, der das Gesetz, so die Tortur ab»

schaft, erklären soll, wird einer aus den B- Pfyf«
fer, Wegmann und Barras bestehende» Com«
mißion übergeben.

Die Discußion über den Constitutionsabschnitt, der
von den Ortsobrigkciten handelt, wird fortgesezt.

Pettolaz legt seine Meinung ausführlich und
schriftlich vor. Er stimmt zu der Abfassung der Com-
mißion, jedoch mit dem Zusatz, daß in allen Fallen
das Gesetz das Recht der Verhaftnehmung nur unter
dem Beding der unverweilten Ueberlieferung des Ar,



— 220 —

Pet tola; verlangt Übersetzung dieses gedoppel-

iten Berichts und Niederlegung derselben für 8 Tage

.auf den Canzlcytifch.

Mitlelholzer als Mitglied der Commißion er-

Zlärt, daß er dem ganzen Werke seinen Beyfall nicht

schenken könne; dasselbe kann nur für Beamte, Rich-

der, Weibel und Advokaten, aber weder für die Glätt-

chjgcr noch für die Schuldner gut fcyn; es ist drückend

jfür diefe und langwierig für jene. Die Schweiz be-

harf vielleicht verschiedener Prozcßformen für ihre vcr-

fchiedenen Theile.

Barras als Mitglied der Commißion spricht

(ebenfalls gegen den Beschluß.

Carts und Bay's Berichte sollen übersezt wer-

Den und 8 Tage auf dem Canzleycifch liegen bleiben.

Die Diseußion über den coustiiulioneUcn Abschnitt,
Her von den Ortsbeamlen handelt, wird fortgesezt.

Cart fezt feine Meinung fort. Die vollkomne

Trennung der richterlichen Gewalt von der vollziehen-

den ist durchaus nothwendig, wenn nicht Tyrannei)
entstehen soll. Das Recht der Vcrhafcnchmung ist

eine Attribution der richterlichen Gewalt; die Verhaf-
kung muß sich auf eine annehmliche Klage oder àuf
ein Corpus delicti gründen: beyde zu anerkennen kommt
dem Richter zu. Wo aber die Vollziehung das Recht

der Verhaftung hat, da sehen wir sie mir dem Vcr-
haftete» auch Verhöre aufnehmen und ihn entweder

weiter in Verhaft behalten oder in Freyheit fetzen: so

macht sie sich vollends zum Richter. Das Bulle-
tin helve tique vom r o. Jan. enthält den spre-

chendsien und vollständigsten Beweis wie schnell diese

Mißbrauche entstehen. dHicr z:eht Carl das Bulletin
selbst aus der Tasche, liest und commentirl den Be.
schluß der vollziehenden Gewalt, welcher den vor dem

7. Jan. in Verhaft gefczten Herausgeber des Nouvel-

liste Vaudois in Freyheit sezt. Es ist unmöglich die-

sen Cvmmentar hier zu liefern: er bestund noch mehr

in Gederdenfprache als in Dcclamationen: man sah

den Redner unter andern auf ein Knie niederfallen —
mit einem Worte, diefe Höhe der Redekunst weiß

unsere Darstellungsgade durchaus nicht zu erreichen.)

Hier sehen wir eine noch kaum geborne vollziehende

Gewalt, einen Menschen der richterlichen Gewalt,
linier der er sich befindet, entreissen. Das erlaubt

sich Englands mächtiger König nicht: er kann, er

darf es nicht — und wir wollten unfern 5 Königen
dieses Recht ertheilen — Man vermischt den mora,
lifchen Act der Verhastnehmung mit dem physischen:

dieser gehört wohl der vollziehenden Gewalt zu, nicht
aber jener. Wehe dem Lande, wo die vollste»
hendc Gewalt willkührlich verhaften kann: ich werde
einen dieser Tage die Feder wieder ergreifen, um
noch einmal den wahren Zustand, in dem sich Hcl-
vecicn befand, nach dem Leben zu schildern, und die
gegenwärtige und künftig- Generation mit Entsetzen
und Abscheu dagegen zu erfüllen. Nur in den kleinen
Cantonen fand sich Freyheit: sonst war überall in ganz
Helvetien das abscheulichste Sclaventhum: nur Scln»
vcn fand man und Herrscher! — Ich. verlange, daß
der Artikel, welcher den Statthaltern das Recht der
Verhastnehmung giebt, abgeändert werde.

M i ct e l h 0 lz er. Der angegriffene Art. giebt
den Statthaltern das Recht der Verhastnehmung in
den voni Gesetz bestimmten Fällen und nach vorgeschrie-
denen Formen.

^
Ich weiß nicht, ob Carts Déclama-

tioncn gegen diesen Art. öder wogegen sie gerichtet sind.
Das gefährliche Thier, das er fürchtet, ist wahrhastig
nicht vorhanden: der moralische Verhastnehincr ist daS
Gesetz und die Vollziehung nur der physische.

Cart theilt die telegraphische Nachricht von dem
Uebergang der Franken über die Donau bey Dillingen
mit, welche beklatscht wird.

V 0 nfl ü e. Die Regierung soll für Sicherheit gc-
gen schlechte Leute sorgen: wie kann sie das thun,
wenn sie kein Recht der Verhaftung hat? Welcher
Richter sollte den Ansfpruch thun? Ehe dieß geschähe
würde ein Dieb sich entfernen und verschwinden.
Sollte dann etwa ein Friedensrichter fähiger oder
würdiger seyn als der Statthalter? Das Gesetz sorgt,
daß keine Mißbrauche statt finden können.

E a r I. Ja freylich soll dem Friedensrichter dieses

Recht übertragen werden und es kann dieß ohne Gefahr
geschehe», da er cm vom Volk gewählter Beamier
ist. ^ So verfahrt man auch in England.

Odm an n stimmt Cart bey und will ohne Achter-
liche Bewilligung, der Vollziehung das Verhaftungsrecht
mehr geoen. — Crauer stimmt Mittclhvlzcrn bey.

Carl will dem Gesetz die Verhütung der Mißbräuche
nicht überlassen; die Constitution soll diefe Sicherung
gewähren. Die weitere Difcußion wird vertaget.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen, der
die Erneuerung der constituirten Behörden in den Can-
tonen LauiS, Bellinzona und Schafhaufen bis in den

September verschiebt, mit Ausnahme der Mnnizipa-
liläien und Gemewdskammem, die sogleich bestellt

werden sollen.
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Samstag/ den s Juli 1800. Erstes Quartal. Den 16 Meßidor VIII.

Die PrZnumcranten auf das neue republikanische Blatt, die die ersten 44 Stucke des neuen ^schweizerischen Republikaners
als Rest ihres Abonnements empfanqen, sind ersucht, wann sie die Fortsetzung zu erhalten wünschen, für die 2te H.iiftc
des ersten Quartals ihr Abonnement in Bern mit - Franken, ausser Bern postfrcy mit z Fr. ; Vatz. einzusenden.

Gcsezgebung.
Grosser Rath/ 6. Iuny.

(Forlsttzung.)

(Beschluß der Botschaft, betreffend das Concursrccht.)

Es war nicht in der Behörde des Vollziehungs-
ausschusses, diese noch bestehenden Verhältnisse auf-

zuHeben; denn sie gründeten steh auf jene alten Gesetze

und Gebräuche, die durch den 48. § der Constitution
in ihrer Kraft bestätiget sind, und welche der Vollz.
Ausschuß weder verkürzen noch einschränken kann.

Den gesetzgebenden Rächen aber ist es vorbehalten,
einen Gegenstand von einer so grossen Wichtigkeit, gründ,
lich zu untersuchen. Der Vollzichungsausschuß benuzt

daher diese Gelegenheit, um Euch, Bürger Gesetzge-

ber! einzuladen, denselben unter allen Beziehungen, in
Ueberlcgung zu nehmen. Vermehrung der Betrieb-
samkeit, Sicherheit des Handels, des öffentlichen
Credits und vorzüglich die Gerechtigkeit, sind Euch
ohne Zweifel wichtige Beweggründe genug, um Euch

zu veranlassen, über diesen Gegenstand ein freyes und
allgemeines System für ganz Helvetica anzunehmen-
Das Gesetz vom 2ysten October 1798, welches den

Fremden erlaubt, sich in Helvetien niederzulassen und
denselben das Recht giebt, Grundstücke anzukaufen,
zerstreut alle die Beweggründe, wodurch die chcmali-

gen Regierungen veranlaßt wurden, ein so engherzi-
ges und ungerechtes System gegen Fremde zu be-

folgen.
Indessen wird es, Bürger Repräsentanten! Eurer

Aufmerksamkeit nicht entgehen, daß bey Ertheilung
des Conknrs-Rechtes an Fremde in Helvetien, die

Einschränkung statt finde, daß ein Fremder auch sei-

nerseits durch authentische Zeugnisse beweisen müsse, daß
ein helvetischer Bürger in seinem Lande, das ncmliche
Recht gcniesse, oder in Zukunft gemessen werde.

Gruß und Hochachtung.
Der Präsident des Vollziehungsansschusses.

C. F risching.
Im Namen des Vollziehungsausschusses

Der General - Secrctär Mou s s 0 n.
Diese Botschaft wird an eine Commißion gewiesen,

in welche geordnet werden: Escher, Geiser,
Maulaz, Amman» und Marcacci.

KiIch mann im Namen einer Commißion legt
ein Gutachten vor, über Aufhebung der Last einen Zucht-
stier zu halten, welches für 6 Tag auf den Canzley-
tisch gelegt wird.

Das Gutachten welches vorschlägt den Suppléante»
am O.Gerichtshof zu erlauben, in denjenigen Prozessen,
wo sie nicht Richter seyn können, die Advokatur zu
treiben, milder Bedingung, daß sie in solchen Fällen
im Gerichtshof abtreten, wo sie als Advokaten gear-
bcitel haben, wird in Berathung genommen.

A n d c r w e rth fodert Rückweisung an die Com-
mißion, weil bey der Verschiedenheit von Gesetzen und
Uebungen, die noch statthaben, wir Sorge tragen
müssen, diesen Gerichtshof nicht derjenigen Bürger zu
berâben, die im Fall sind demselben Lokalgesttzkennt-
niß mitzutheilen: zugleich wünscht er, daß die Ober«
richtcr im Fall von Abwesenheit sich immer durch ihre
Snppleanten ersetzen lasse».

L ü sch e r vertheidigt das Gutachten.
Schlumpf stimt in Rüksicht Anderwerths letzter»

Antrag, demselben bey,«.sonst aber zum Gutachten,
welches angenommen wirb.
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Hemmcler theilt einen Bericht mit / den er über

die innere Polizey der Husaren Casernen vom Kriegs-
minister erhielt / welcher durch eine von mehreren Hu-
sarcn eingegebene Bittschrift/ veranlaßt wurde.

Geheime Sitzung.

Grosser Rath, 7. Juni.
Präsident: Legler.

Es finden sich 70 Mitglieder anwesend / und also

69 adweftnd.
B. S 0 n dcr e g g er aus Preussen / dessen Groß-

vatcr Schweizerbürger war/ fodert Wiedereinsetzung
ms helvetische Bürgerrecht. — An eine Commißion
gewiesen. Sch lumps, Uhlmann und Fitzi
werden in dieselbe ernannt.

Br. Weiler von Mülheim, im Canton Thur-
gäu/ schikt einen Schatzungsentwurf der Grundstücke
ein. — An die Vollziehung gewiesen.

B. Wuniger, Gärtner in Bern, fodert Befreyung
von der Einrcgistrirung, für einen, vor dem Gesetz

geschlossenen Kauf. An die Vollziehung gewiesen.

B. David Merz von St. Gallen wünscht, sei-

ner Frauen Schwester zu heurathcn. Tagesordnung.

Die letzthin vorgelegte Rechnung der Saalinspekto-
ren wird genehmigt'

Custors Gutachten für Ergänzung des Gesetzes,

welches die Tortur abschast, und alle Zwangsmittel
zur Erpressung des Geständnisses, als torcurarlig ab-

zuschasscn vorschlägt, wird in Berathung genommen.

Cartier denkt, man werde die moralischen

Zwangmittel nicht alle verbieten wollen, um das Ge-
ständniß eines Vergehens zu erhalten. Er fodert also

Zurückweisung an die Commißisn zur näherer Ent-
Wicklung des Gegenstandes.

C a r r a rd folgt, und wünscht, daß besonders die

Unterscheidung der erlaubten und nicht erlaubten mo-
ra lischen Mittel, gehörig bestimmt werden. — Das
Gutachten wird der Cnmmißion zurückgewiesen.

Auf Cartiers Antrag wird beschlossen, jedem

Weibei soll der grosse Rath jährlich für die Behau-
sung acht Duplonen bestimmen, weil sie einstweilen

noch nicht auf dem Gemcindshaus cinguartirl werden
können. — Angenommen^

(.Dis Fortsetzung folgt.»

Kleine Schriften.
Beschluß der Anzeige von Monneronê

Lllüi sur les nouveaux principes pointues.
Der Verf. handelt in feinem 5 ten Abschnitt von

den V 0 lk s w a hlen. Er erklärt sich gegen diesel-
ben, weil die Erfahrung zeigt, daß durch sie

die Gewalt in die Hände der Ränkcsucht und der
Verkehrtheit geräth, während das wahre' Verdienst
gewöhnlich beseitiget wird; weil in den Fällen eines
Constiktes zwischen den Rechten einer ohnmächtigen
Minderheit und den Ansprüchen einer ungerechten
Mehrheit, durch die Volkswahlen, die Magistrate in
zu grosse Abhängigkeit von der Menge gerathen, und
dadurch gehindert werde», sich gegen sie zu erklären
und das Gute mit Nachdruck zu wirken. Der Vf.
erklärt sich auch gegen die Abänderltchkcit der Stellen,
weil dadurch die Beamten von ihren Plätzen früher
entfernt worden, als sie die in denstlben gemachten Er-
fahrungcn zum Nutzen ihrer Mitbürger anwende» kön-

ncn, und so das Resultat ihrer politischen Laufbahn
in stecen Versuchen und gefährliche» Probestücken be,
steht. Auf Montesquieu's Ansehen sich stützend, ver-
theidigt er die Aufnahme eines beschränkte» Looses in
die Wahlmelhvde und legt min im 6lc» Abschnitt die
Umrisse der Verfassung, die er Helvetic,, geben möchte,
vor. Sie sind im Wesentlichen folgende:

Helvetic» bildet eine federative Einheit. Die Can-
tone sollen, soviel die Lokalitäten es erlauben, durchaus
gleich seyn. Die Zahl der in die Militärregistcr ein-
geschriebenen Bürger soll die einzige Grundlage der
Emtheilung seyn. Dieser Grundsatz ist durchaus un-
zuläßig: sein Resultat würden kleine Cantone in den
bevölkerter» und sehr grosse in den gebirgigten wenig
bevölkerten Gegenden seyn; nun sind aber gerade in
den lcztcrn auch die Communicaciouen schwer, während
sie in den bevölkerten flächern Gegenden leicht sind.)
Zählt Helvetic» mithin z. B. hundert tausend bewaff-
nete Bürger, so zerfällt sein Boden in 10 Cantone,
deren jeder zehntausend Bürger enthält. Jeder Can-
ton ist in gleiche Bezirke und die Bezirke in Pfarrge-
meinden abgetheilt.

Die «brigkcitlichen Behörden jedes Cantons, sind :
ein grosser Rath von Gliedern; ein Senat von i n
ein Obergericht im Hauptorr, ttntergerichte in jedem
Bezirk und Pfarrgerichte; die Stellen ssnd lebensläng-
liess — Der grosse Rath oder das Tribunal ist
die erste Behörde, jedes Cantons;, mit den» Senate,
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